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  PRAXISMANAGEMENT

Auf entsprechende Zusicherung 
des Vorsitzenden des Prüfungs-
gremiums wurde dann bereit-
willig zu den meist weit zurück-
liegenden Zeiträumen Auskunft 
 gegeben, zu allen persönlichen 
Daten und den Gesundheitsda-
ten der durch das Prüfgremium 
aufgegriffenen Patienten. Auch 
hier wird künftig mit einem sen-
sibleren Umgang mit Patienten-
daten zu rechnen sein. 

Anspruch auf Datenlöschung

Aus der Zweckbindung jeder 
 Datenerhebung und -verarbeitung 
folgt der Anspruch des Patienten 
auf Datenlöschung. Allerdings 
steht dem Löschungsanspruch 
die Verpflichtung des Kiefer-
orthopäden auf Speicherung der 
Behandlungsdaten im Rahmen 
der Aufbewahrung seiner Do-
kumentation nach § 630f Abs. 3 
BGB entgegen, wonach Daten 
und Datenträger mindestens 
zehn Jahre aufzubewahren sind. 
Dieser gesetzlichen Verpflich-
tung kommt der Vorrang zu, 
 gegenüber dem Löschungsan-
spruch des Patienten. Dies gilt 
auch dann, wenn dem Patienten 
zuvor Ablichtungen seiner ge-
speicherten Daten ausgehändigt 
worden sind und er nun selbst 
erklärt, auf eine weitere Daten-
nutzung zu verzichten und das 
Risiko eines Datenverlustes über-
nehmen zu wollen. Ungeachtet 
der Fragen, ob der Patient inso-
fern überhaupt (unwiderruflich) 
verzichtsberechtigt ist, ergibt 
sich die Speicherpflicht 
des Kieferorthopä-
den aufgrund 
seines Berufs-
rechts. Nach 
Ablauf der zehn-
jährigen Aufbewahrungspflicht 
freilich ist der Kieferorthopäde 
zur Löschung verpflichtet. Frist-
beginn dürfte insoweit der Ab-
schluss der aktiven kieferor-
thopädischen Behandlung sein, 
der schon aus diesem Grunde 
als solcher vermerkt werden 
sollte. Der Fristablauf tritt dann 

wie regelmäßig erst zum Jahres-
ende ein. 

Modellarchivierung als 
Datenverarbeitung

Die Verpflichtung zur Aufbewah-
rung von Daten schließt nicht aus, 
dass der Datenbestand im Laufe 
der zehnjährigen Aufbewahrungs-
frist modifiziert wird, beispiels-
weise in andere Softwaresysteme 

eingespeist oder der Datenträger 
als solcher oder das Speicherme-
dium gewechselt wird. Bei einer 
bloßen Än derung der Speicher-
software oder des Speicherme-
diums (Festplatte, USB-Stick, CD 
oder Server) liegt eine Daten-
verarbeitung noch nicht vor, da 
das bestehende Datum identisch 
abgespeichert wird, ohne Verän-
derung oder Neuerhebung oder 
Erfassung der Datenelemente. 

Anders stellt es sich jedoch 
dar, wenn statt des originären 
Da tenträgers, wie beispielsweise 
eines aufbewahrungspflichtigen 
körperlichen Modells, nunmehr 
eine digitale Abspeicherung die-
ses Modells erfolgt, da trotz der 
weiterentwickelten Scantech-
nologie insofern eine andere 
Qualität der Datenspeicherung 
gegeben ist und letztendlich 
auch andere Dateninformationen 
abgespeichert werden, als dem 

originären Datenträger (Gips-
abdruck) zu entnehmen sind. 
Denn es besteht kein Zweifel 
daran, dass die per Scan vom 
körperlichen Modell abgenom-
menen Daten qualitativ andere 
sind als jene, die bei der Betrach-
tung des Modells wahrnehmbar 
sind. 
Dies lässt sich auch aus dem 
Zweck der Datenschutzbestim-
mungen ableiten, da die digi-
talisierten Informationen viel 
leichter verkehrsfähig und ver-
breitbar sind und gänzlich an-
deren Löschungsmechanismen 
unterliegen als beispielsweise 
die Vernichtung eines körperli-
chen Modells. Sofern der Kiefer-
orthopäde die Bestandsmodelle 
im Archiv durch die Erhebung 
 entsprechender Scans durch-
digitalisieren möchte, wird für 
 diesen Datenverarbeitungsvor-
gang künftig eine ausdrückliche 
Einwilligung des Patienten er-
forderlich sein, weshalb es bei 
einem heute noch minderjäh-
rigen Patienten sinnvoll sein 
kann, neben der Einwilligung 
der Eltern auch die Unterschrift 
des Minderjährigen vorzusehen. 

Datenschutz bei 
 Regressansprüchen gegen 
Kieferorthopäden 

Auch die private Krankenver-
sicherung trifft datenschutz-
rechtliche Rechtspflichten, bei-
spielsweise im Bereich der zum 
Zwecke des Regresses auf die 
PKV übergegangenen Rückzah-
lungsansprüche gegen Kiefer-
orthopäden. Dieser Anspruchs-
übergang ist seit dem Patien-

tenrechtegesetz als sogenannte 
„cessio legis“ ausgestaltet, wo-
nach es keiner Abtretungserklä-
rung durch den Patienten mehr 
bedarf, sondern vielmehr dieser 
Zahlungsanspruch gegen den 
Kieferorthopäden kraft Geset-
zes auf die PKV übergeht. Dies 
ist so lange völlig unproblema-
tisch, wie eine Identität gegeben 
ist zwischen Patient und Versi-
cherungsnehmer, wenn mit an-
deren Worten die Gesundheits-
daten desjenigen an die PKV 
übergehen werden, der bei ihr 
versichert ist und ohnehin zur 
Anspruchsprüfung alle betref-
fenden Gesundheitsdaten dort-
hin offenbaren muss.  
Gerade im Bereich der kie-
ferorthopädischen Behandlung 
minderjähriger Mitversicherter 
hingegen fehlt es an dieser Per-
sonenidentität. Zwar geht der 
Anspruch auch in diesem Fall 
auf die PKV über, die den An-
spruch gegenüber dem Kiefer-
orthopäden geltend macht, es 
stellt sich aber die Frage, ob 
sämtliche relevanten Gesund-
heitsdaten dieses Mitversicher-
ten auch ohne explizite Einwilli-

gung in die Datenübertragung 
zur Verfügung stehen. Es ist 
durchaus denkbar, dass ein Min-
derjähriger mit der Übertragung 
seiner Gesundheitsdaten an eine 
private Krankenversicherung 
nicht einverstanden ist, denn 
 jedenfalls ab dem Alter von 
14 Jahren wird in der Regel von 
einer entsprechenden Verant-
wortungsreife auszugehen sein, 
die den Minderjährigen in die 
Lage versetzt, die Bedeutung 
und die Tragweite einer solchen 
Datenübertragung zu erfassen.
Jedenfalls kann in dieser Situa-
tion nicht davon ausgegangen 
werden, dass schon mit dem 
 Anspruchsübergang kraft Ge-
setztes auf die Versicherungs-
gesellschaft das Zugriffsrecht 
auf sämtliche Gesundheitsdaten 
dieses mitversicherten Minder-
jährigen übergeht. Hier wird 
eine Einwilligungserklärung er-
forderlich sein, die den Krite-
rien zugrunde unterliegt, die 
auf  Aktivseite gelten, wenn eine 
Zahnarztpraxis eine Forderung 
zur Geltendmachung an eine 
Abrechnungsgesellschaft über-
trägt. Hier ist durch die Recht-
sprechung hinreichend geklärt, 
dass dies eine Schweigepflicht-
entbindungserklärung und eine 
Einwilligung in die Datenüber-
tragung erfordert, damit Dritte 
die Forderung in  eigenem Namen 
geltend machen können. Im PKV- 
Regressbereich ist zu beobach-
ten, dass eine solche Einwilli-
gung des  Betroffenen in die 
Datenüber tragung bisher weder 
gefordert war noch praktisch 
 realisiert wurde. 
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KURSE
2018

Zertifizierungskurse

28. – 29. September 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frankfurt am Main
 Sprache: Deutsch

06. – 07. Oktober 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paris
 Sprache: Französisch

20. Oktober 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moskau
 Sprache: Englisch mit     
 russischer Übersetzung

Online Zertifizierungskurse

14. September 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Sprache: Englisch 

21. September 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Sprache: Französisch 

Fortgeschrittenenkurs

22. September 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paris
 Sprache: Französisch 

Anwendertreffen

21. Oktober 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moskau
 Sprache: Englisch mit
 russischer Übersetzung 

01. Dezember 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frankfurt am Main
 Sprache: Deutsch

09. Dezember 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paris
 Sprache: Französisch

2019   SAVE THE DATE 

Zertifizierungskurs

11. – 12. Januar 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Istanbul
 Sprache: Englisch mit
 türkischer Übersetzung 

Kurse für Zahnmedizinische Fachangestellte
Grund- und Fortgeschrittenenkurs

18. – 19. Januar 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frankfurt am Main
 Sprache: Deutsch
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